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#ST# 294

Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend Über-
tragung der Konzession und Fristverlängerung für
eine Schmalspurbahn von Frutigen nach Adelboden.

(Vom 5. März 1912.)

Tit.

Mit Bundesbeschluss vom 23. Juni 1905 (E. A. S. XXI, 129)
ist Herrn Ingenieur W. Hetzel in Basel eine Konzession für den Bau
und Betrieb einer Schmalspurbahn von Frutigen nach Adelboden
erteilt worden. Auf Ansuchen des Konzessionärs bewilligten wir
ihm zweimal Fristverlängerungen zur Einreichung der vorschrifts-
mässigen technischen und finanziellen Vorlagen, sowie der Ge-
sellschaftsstatuten, das letzte Mal jedoch mit der Massgabe, dass
der Bundesrat keine weitere Frist gewähren werde. (E. A.
S. XXV, 489). Mittelst Eingabe vom 16. Juni 1911 ersuchte
nun Herr Hetzel trotzdem um Gewährung einer weitern Frist-
verlängerung, indem er geltend machte, er habe inzwischen sein
ursprüngliches Projekt durch Wahl eines neuen Tracés ohne
Anwendung der Zahnstange wesentlich abgeändert, und es seien
Detailpläne für eine Adhäsionsbahn mit elektrischem Betrieb
nach den Normen der Montreux-Berner Oberland-Bahn ausge-
arbeitet worden.

Die Linie Frutigen-Adelboden solle nunmehr im Anschlüsse
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an die Linien Zweisimmen - Lenk und Lenk - Adelboden ein
Zwischenglied der direkten Verbindung von Montreux mit Frutigen
(Genfersee-Lötschberg-Thunersee) bilden. Dadurch erhalte sie
erhöhte volkswirtschaftliche Bedeutung. In Anbetracht des engen
Zusammenhanges der zwei Projekte Frutigen-Adelboden und
Lenk-Adelboden hätten sich die beidseitigen Konzessionäre über
die gemeinsame weitere Behandlung der beiden Bahnprojekte
verständigt. Die Durchführung derselben als Ganzes erscheine
vorteilhaft, indem hierdurch der Kreis der Interessenten in bezug
auf die Finanzierung erweitert werde. Da die Verbindungs-
strecke Zweisimmen-Lenk im Bau begriffen sei, so sei die erste
Grundbedingung für die Erstellung des weiteren Teilstückes
Lenk-Adelboden erfüllt. Wenn die nachgesuchte Fristverlängerung
für die Linie Frutigen-Adelboden nicht gewährt werde, so sei auch
die Finanzierung der Linie Lenk-Adelboden in Frage gestellt.
Im Falle der Gewährung der Fristverlängerung scheine es den
Verhältnissen angemessen, die Frist bis 1. Oktober 1913, an
welchem Tage auch die Frist für die Lenk-Adelboden-Bahn ab-
laufe, zu erstrecken.

In einer weitern Eingabe vom 27. Januar 1912 an das
Eisenbahndepartement ersuchte sodann ein durch die Herren
F. Allenbach und Dr. G. Mory in Adelboden vertretenes Initiativ-
komitee um Übertragung der Konzession der Frutigen-Adelboden-
Bahn, indem es eine Erklärung des Herrn Ingenieur Hetzel, vom
12. Januar 1912, vorlegte, gemäss welcher derselbe ihm die Kon-
zession abgetreten hat. Auch das Initiativkomitee hebt in seiner
Eingabe den grossen Wert der angestrebten Bahnverbindung für
die Talschaft hervor und schliesst sich im übrigen den Aus-
führungen des Herrn Hetzel in seinem Fristverlängerungsgesuche
vom 16. Juni 1911 an.

In seinen Vernehmlassungen vom 25. Juni 1911 und vom
22. Februar 1912 hat sich der Regierungsrat des Kantons Bern
sowohl mit der Gewährung der nachgesuchten Fristverlängerung
als mit der Übertragung der Konzession einverstanden erklärt.
Auch wir haben keine Einwendungen zu erheben.

Zum nachstehenden Beschlussesentwurf haben wir zu be-
merken, 'dass zurzeit von der Festsetzung einer letzten Frist Umgang
genommen werden kann, da nun ein Initiativkomitee aus der
interessierten Landesgegend die Förderung des Projektes an Hand
genommen hat. Im ferneren empfiehlt es sich, aus den in den
beiden Eingaben angegebenen Gründen für die Einreichung der
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vorschriftsmässigen Vorlagen für die Linie Frutigen-Adelboden die
gleiche Frist wie für Lenk-Adelboden (1. Oktober 1913) zu ge-
währen.

Genehmigen Sie, Tit., bei diesem Anlasse die Versicherung
unserer vorzüglichen Hochachtung.

B e r n , den 5. März 1912.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t :

L. Forrer
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schatzmann.
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(Entwurf.)

Bundesbeschluss
betreffend

Übertragung der Konzession und Fristverlängerung für
eine Schmalspurbahn von Frutigen nach Adelboden.

D i e B u n d e s v e r s a m m l u n g
d e r s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

nach Einsicht

1. einer Eingabe des Herrn Ingenieur W. Hetzel in Basel,
vom 16. Juni 1911;

2. einer Eingabe eines Initiativkomitees, vom 27. Januar 1912 ;
3. einer Botschaft des Bundesrates vom 5. März 1912,

b e s c h l i e s s t :

1. Die Herrn Ingenieur W. Hetzel in Basel durch Bundes-
beschluss vom 23. Juni 1905 (E. À. S. XXI, 129) erteilte Kon-
zession einer Schmalspurbahn von Frutigen nach Adelboden wird
unter den gleichen Bedingungen auf das durch die Herren P. Allen-
bach und Dr. E. Mory in Adelboden vertretene Initiativkomitee
übertragen mit der Massgabe, dass die in Art. 5 der Konzession
festgesetzte Frist zur Einreichung der vorschriftsmässigen techni-
schen und finanziellen Vorlagen, sowie der Gesellschaftsstatuten,
bis 1. Oktober 1913 erstreckt wird.

2. Der Bundesrat ist mit dem Vollzuge dieses Beschlusses,
welcher am 1. April 1912 in Kraft tritt, beauftragt.
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